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Anlage 8 
(zu § 58 Abs. 3) 

 
 
 
 
  
 (Name und Anschrift Praxisinhaber/in) 
 
 
 
 
 

Bescheinigung 
über den ersten Abschnitt der praktischen Ausbildung  

in der kurativen tierärztlichen Praxis (§ 57 Abs. 1 TAppV) 
 
 
Der/Die Studierende der Veterinärmedizin    
 (Vor- und Zuname) 

hat in der Zeit vom     bis    (insgesamt mindestens 

vier Wochen) 

in meiner Praxis die praktische Ausbildung abgeleistet. 
 
 
Er / Sie ist während dieser Zeit   Stunden (insgesamt mindestens 150 Stunden) unter meiner 
Aufsicht, Leitung und Verantwortung auf allen Gebieten meines tierärztlichen Tätigkeitsbereiches 
unterrichtet und zu regelmäßiger Mitarbeit herangezogen worden. 
 
Ich versichere, dass ich die Voraussetzungen des § 58 Abs. 1 der  Verordnung zur Approbation für von 
Tierärztinnen und Tierärzten erfülle. 
 
 
 
   , den  
 (Siegel oder Stempel) 
 
 
 
   
 (Unterschrift Praxisinhaber/in) 


